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Erwägungen

E. 1.1
Der Kläger und Beschwerdeführer (nachfolgend: Beschwerdeführer) mie- tete von der
Beklagten und Gesuchsgegnerin (nachfolgend: Gesuchsgegnerin) eine 1-Zimmerwohnung
an der D._____-strasse 1 in … Zürich (act. 7/2/7). Mit Schreiben und Formular vom 27.
Juni 2024 kündigte die Beklagte und Beschwer- degegnerin (nachfolgend:
Beschwerdegegnerin) das Mietverhältnis per 30. Sep- tember 2025 (act. 4/3 = act. 7/2/2).

E. 1.2
Mit Eingabe vom 3. August 2024 (Poststempel vom 5. August 2024) reichte der
Beschwerdeführer bei der Schlichtungsbehörde des Bezirks Zürich zwei
Schlichtungsgesuche ein. Einerseits ersuchte er um Ungültigerklärung der Kündi- gung
sowie Erstreckung des Mietverhältnisses (Schlichtungsverfahren Nr. MO242439, act. 7)
und andererseits um Mängelbehebung (Schlichtungsver- fahren Nr. MO242440). Mit
Eingabe vom 28. September 2024 (Datum Poststem- pel) gelangte der Beschwerdeführer
erneut an die Schlichtungsbehörde und er- suchte um Erstreckung des Mietverhältnisses
(Schlichtungsverfahren Nr. MO242718). Am 2. Oktober 2024 fand die
Schlichtungsverhandlung statt, an welcher mit dem Einverständnis der Parteien die
Verfahren-Nr. MO242439, Nr. MO242440 und Nr. MO242718 zusammen verhandelt
wurden. Nach Erläuterung der Sach- und Rechtslage durch den Vorsitzenden der
Schlichtungsbehörde anerkannte die Beschwerdegegnerin die Nichtigkeit der Kündigung
vom 27. Juni 2024 (Prot. Schlichtungsbehörde S. 3). Mit Beschluss vom 2. Oktober 2024
schrieb die Schlichtungsbehörde das Verfahren betreffend Kündigungsschutz / Anfechtung
(Schlichtungsverfahren Nr. MO242439) zufolge Gegenstandslosigkeit ab (Disposi- tiv-Ziff.
1), erhob keine Kosten (Dispositiv-Ziff. 2) und sprach keine Entschädigung zu
(Dispositiv-Ziff. 3, act. 7/10 = act. 3 = act. 6, Aktenexemplar).

E. 1.3
Mit Eingabe vom 20. November 2024 (Poststempel vom 21. November 2024) wandte sich
der Beschwerdeführer an das Obergericht des Kantons Zürich (act. 2). Er erhob Beschwerde
gegen den Entscheid der Schlichtungsbehörde
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MO242439, Antrag 1, 2) und ersuchte um Erstreckung der Beschwerdefrist (Antrag 4).
Weiter stellte er hinsichtlich der Beschwerdefristen in den Verfahren betreffend
Mängelbehebung (Verfahrens-Nr. MO242440) und Kündigungs- schutz / Erstreckung
(Verfahrens-Nr. MO242718) ein Fristwiederherstellungsge- such (Antrag 3). Zudem
ersuchte er um unentgeltliche Rechtspflege (Antrag 5). Für die Beschwerde gegen den
Entscheid betreffend Kündigungsschutz / Anfechtung wurde das vorliegende Verfahren Nr.
RU240057 angelegt. Die in Antrag 3 gestellten Fristwiederherstellungsgesuche werden im



Verfahren Nr. RU240058 behandelt.

E. 1.4
Mit Verfügung vom 22. November 2024 wurde das Gesuch um Erstreckung der
Beschwerdefrist abgewiesen (act. 8). Das Verfahren erweist sich als spruch- reif.

E. 2.1
Eine Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist begründet und mit
Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). An Rechtsmittelein- gaben
von juristischen Laien werden nur minimale Anforderungen gestellt. So reicht als
Begründung aus, wenn auch nur rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln
der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach
Auffassung der die Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine
Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid voraus. Sind diese
Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl. OGer ZH
PD240006 vom 28. März 2024 E. 2.; RU230020 vom 15. Mai 2023 E. 2.2).

E. 2.2
Im angefochtenen Beschluss erwog die Schlichtungsbehörde, die Beschwer- degegnerin
habe nach Durchführung der Schlichtungsverhandlung sowie nach Er- läuterung der
Rechtslage die Nichtigkeit der Kündigung anerkannt (act. 6 E. I.). Der Beschwerdeführer
setzt sich in seiner Rechtsmitteleingabe nicht mit dieser Erwägung auseinander. Er führt
lediglich aus, für den beabsichtigten Neubau
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missbräuchlich und stelle für ihn eine persönliche und soziale Härte dar (act. 2 Rz. 4.a f.).
Damit erfüllt der Beschwerdeführer die gesetzliche Begrün- dungspflicht nicht, weshalb auf
die Beschwerde nicht einzutreten ist.

E. 3
Festzuhalten bleibt Folgendes: Die Schlichtungsbehörde erwog die Be- schwerdegegnerin
habe die Nichtigkeit der Kündigung anerkannt, schrieb das Schlichtungsverfahren aber
zufolge "Gegenstandslosigkeit" und nicht zufolge An- erkennung ab. In Frage steht, ob die
Voraussetzungen für eine Berichtigung nach Art. 334 ZPO gegeben sind. Für die Vornahme
einer Berichtigung wäre allerdings die Schlichtungsbehörde und nicht das Obergericht
zuständig.

E. 4.1
Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie einer- seits nicht über
die erforderlichen Mittel verfügt und andererseits ihr Rechtsbegeh- ren nicht aussichtslos
erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst u.a. die Befreiung von
den Gerichtskosten sowie die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines
Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit.
b und lit. c ZPO).

E. 4.2
Die Aussichtslosigkeit kann sich auch aus formellen Gründen ergeben (BGer 5D_171/2020
vom 28. Oktober 2020 E. 3.1.). Da die Beschwerdeschrift die Anfor- derung an die
Begründung offensichtlich nicht erfüllt (vgl. E. 2.2.), ist das Gesuch des Beschwerdeführers
um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Verfahren infolge



Aussichtslosigkeit abzuweisen.

E. 5.1
In Anwendung von Art. 113 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c ZPO sind keine Parteien-
tschädigungen zuzusprechen und keine Gerichtskosten zu erheben.

E. 5.2
Für das Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege werden keine Ge- richtskosten
erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO).
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